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Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 30.01.2020 

 

Änderung der Information der Stadt Köln zum Langzeitparken in der Innenstadt; 
hier: Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 10.10.2019, TOP 5.2.4 

Beschluss: 

 
„Die Verwaltung wird beauftragt, die Informationen an Bürger und Besucher der Stadt Köln zum The-
ma Langzeitparken im Straßenraum in nicht-werblicher Sprache neu zu verfassen und explizit auf 
Alternativen zum MIV sowie auf die Nutzung von Parkhäusern zu verweisen. Insbesondere sind fol-
gende Passagen zu ersetzen:  
 
 „Auf etwa 11.000 Stellflächen im Bereich der Innenstadt sowie in den Stadtbezirken Lindenthal, 

Mülheim, Nippes und Porz können Sie für 4 Euro bis zu 24 Stunden lang parken!“  
 „Im Vergleich zu den Parkhausgebühren ist das sehr günstig“  

 „Verschaffen Sie sich einen Überblick!“  

 „Selbstverständlich kann auf allen Langzeitparkplätzen auch kürzer geparkt werden.““ 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Grundsätzlich liegt die Ausgestaltung der Internetseite als Geschäft der laufenden Verwaltung in deren 
Zuständigkeit. In diesem Fall trägt das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung die Intention der Bezirk s-
vertretung mit. Die Internetseite zum Parken rund um die Uhr wurde textlich entsprechend angepasst: 
https://www.stadt-koeln.de/artikel/03954/index.html 
 
Ebenfalls wurde ein Hinweis auf weitere Parkangebote in Köln eingefügt und explizit auf Park-And-Ride-
Angebote sowie die Parkangebote in den Parkhäusern hingewiesen. Auf eine Darstellung der Alternativen 
zum MIV wurde verzichtet, da dies den Artikel zu sehr überfrachtet hätte. Auf die Angebote des Umwelt-

verbunds wird auf den städtischen Internetseiten jedoch ohnehin sehr ausführlich hingewiesen.  
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